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Verlautbarungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung

Nr. 29

Kundmachung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung vom 21. Februar 2025
über die Berichtigung von Fehlern in der Grazer Zeitung

Auf Grund des § 10 des Steiermärkischen Kundmachungsgesetzes, LGBl. Nr. 25/1999, zuletzt in der Fassung 
LGBl. Nr. 84/2022, wird die Kundmachung in der Grazer Zeitung – Amtsblatt für die Steiermark, Stück 8, Nr. 21/2025, 
wie folgt berichtigt:

Die Einleitung hat zu lauten:
A3 Verfassung und Inneres

Nr. 21
ABT03-1.0-17573/2014-112 18. Februar 2025

Österreichische Gehörlosen Sportverband;
Haussammlung mit Sammelheft

An alle Bezirkshauptmannschaften, die Politische Expositur der Bezirkshauptmannschaft Liezen in Gröbming,
den Magistrat Graz, die Landespolizeidirektion Graz und das Polizeikommissariat Leoben und alle Gemeindeämter

A16 Verkehr und Landeshochbau

Nr. 30

ABT16-70453/2024-10 20. Februar 2025

Auftragsbekanntmachung

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/206404 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/206404

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein

Bezeichnung des Auftrags: B20 Steinschlagschutz km 122,700 – Hangsicherungsarbeiten

Art des Auftrags: Bauauftrag

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber

Kurze Beschreibung: B20, Mariazeller Straße; BV: „Steinschlagschutz km 122,700“; km 122,700 bis km 123,680; 
Hangsicherungsarbeiten; Gemeinde Thörl, BBL OO

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 20. März 2025, 09.00 Uhr

Dokument-ID: 206404-00 
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A16 Verkehr und Landeshochbau

Nr. 31

ABT16-109894/2023-53 25. Februar 2025

Auftragsbekanntmachung

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/206781 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/206781

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein

Bezeichnung des Auftrags: B96 Sanierung Rantenbachbrücke Seebach – Straßen- und Brückenbauarbeiten

Art des Auftrags: Bauauftrag

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber

Kurze Beschreibung: B96, Murtal Straße; BV: „Sanierung Rantenbachbrücke Seebach“; km 53,891 bis km 54,163; 
Straßen- und Brückenbauarbeiten; Gemeinde Ranten, BBL OW

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 24. März 2025, 10.00 Uhr

Dokument-ID: 206781-00 

Verlautbarungen anderer Behörden

Bezirkshauptmannschaft Voitsberg 

BHVO-127170/2017-139 20. Februar 2025

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens

Das Dienstabzeichen Nr. O 732 des Jagdschutzorgans, Herrn Franz Neukam, geboren am 3. Jänner 1953, wohnhaft in 
8153 Geistthal-Södingberg, Kleinalpe 45, ausgegeben von der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg, ist in Verlust geraten 
und wird hiermit für ungültig erklärt.

Die Bezirkshauptfrau: 
K l a d i v a
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Österreichische Post AG
WZ 02Z032440 W
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 2 Zentrale Dienste
Hofgasse 15, 8010 Graz

Sonstige Verlautbarungen

(Korruptions-)Freier Gemeinderatsklub

26. Februar 2025

Prüfungsurteil

Aufgrund der bei meiner Prüfung des Zeitraums 1. Jänner bis 31. Dezember 2024 gewonnenen Erkenntnisse sind die 
vorgenommenen Aufzeichnungen mittels Excel-Tabelle ausreichend und entsprechen die vorliegenden Aufzeichnungen 
nach meiner Beurteilung den Vorgaben und Aufzeichnungspflichten des § 5 Abs. 4 und 5 der Richtlinie nach denen die 
Mittel ordnungsgemäß für die Erfüllung ihrer Aufgaben einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden 
müssen. 

Da mein Bericht ausschließlich im Auftrag und im Interesse des Auftraggebers erstellt wird, bildet er keine Grundlage 
für ein allfälliges Vertrauen dritter Personen auf seinen Inhalt. Ansprüche dritter Personen können daher daraus nicht 
abgeleitet werden. Dementsprechend darf dieser Bericht weder gänzlich noch auszugsweise ohne mein ausdrückliches 
Einverständnis an Dritte weitergegeben werden. 

Mag. Walter H ö t z l
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 16/2025
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